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Herrn Präsidenten des Nationalrates 

Par I a m e n t 
1017 WIE N 

Die Abgeordneten zum Nationalrat DroFEURSTEIN, Dr.Haria 

HOSP, Tt~TSCHER und Kollegen haben unter der ZI.1106/J-rrn/1985 

vom'25 0 1 0 1985 an mich eine schriftliche Anfrage betreffend 

Lärmbelästigungen im Wohngebiet von Gaißau und HHchst durch 

die Schweizer Nationalstraße Nr o l gerichtet, welche den fol­

genden Wortlaut hat: 

"1. Bei welchen Gelegenheiten haben Sie bisher mit Ver­

tretern der Schweizerischen Eidgenossenschaft über 

die Errichtung von Lärmschutzbauten an der National­

straße Nr. 1 zum Schutz der Wohngebiete von Gaißau 

und HHchst verhandelt? 

2 0 , 'velche Ergebnisse wurden im Rahmen dieser Verhandlun­

gen bisher erzielt ? 

J. Sind weitere Verhandlungen geplant? 

~o Unter welchen Voraussetzungen besteht die ~Hglich-

keit, Lärmschutzbauten an der Nationalstraße ~r. I 
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zum Schutz der österreichischen Hohngebiete zu 

errichten 1" 

Ich beehre mich, diese Anfrage wie folgt zu beant-

worten: 

Zu 1): 

Ich habe seit meinem Amtsantritt noch keine Verhand­

lungen mit Vertretern der Schweizerischen Eidgenossen­

schaft über die Errichtung von Lärmschutzbauten an der 

Nationalstraße Nr.l zum Schutz der Wohngebiete von Gaißau 

und Höchst geführt. Umstände, die zu einer neuerlichen Be­

fassung der zuständigen Schweizer Bundesstellen im Gegen­

stand Anlaß geben, sind dem Bundesministerium für Auswärti­

ge Angelegenheiten erst vor kurzem bekannt geworden. 

Zu 2): 

Da solche Verhandlungen nicht stattgefunden haben, er­

übrigt sich die Beantwortung dieser Frage. 

ZU J): 

Anläßlich einer ähnlichen parlamentarischen Anfrage 

der Abgeordneten TÜRTSCHER, Dr.BLENK, Dr.FEURSTEIN, Dr.Naria 

HOSP und Kollegen vom 8. Juli 1983 an den Bundesminister für 

Auswärtige Angelegenheiten war festzustellen, daß die damals 

erhobenen t-leßwerte keine Überschrei tung der österreichischen 

Richtlinien für die Errichtung von Lärmschutzbauten ergaben. 

Im Zuge kürzlich erfolgter Rückfragen beim Amt der Vor­

arlberger Landesregierung wurde dem Bundesministerium für 

Auswärtige Angelegenheiten bekannt, daß sich laut jüngsten 

Messungen jedenfalls im Bereich der Gemeinde Gaißau - für 

die Gemeinde Hö6hst liegen neueste Meßergebnisse noch nicht 

vor - die Lärmimmission insbesondere in der Umgebung der 

Autobahnraststätte Rheineck derart verstärkt hat, daß die 

in Österreich geltenden Grenzwerte deutlich überschritten 

werden. Vor diesem Hintergrund wurde dem Amt der Vorarlberger 
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Landesregierung seitens meines Ressorts angeboten, 

nach Vorliegen ergänzender Meßergebnisse die zu­

ständigen Schweizer Bundesstellen i.G. neuerlich zu 

befassen. 

Ein Bericht über ein vor kurzem stattgefundenes 

Gespräch des österreichischen Botschafters in Bern mit 

dem Leiter des Eidgenössischen Bundesamtes für Straßen­

bau bestätigt, daß man sich auf Schweizer Seite der 

Problematik durchaus bewußt und offenbar auch bereit 

ist, eine im Sinne gutnachbarlicher Zusammenarbeit ziel­

führende Lösung zu suchen. 

Zu 4): 

Sollten sich andere Maßnahmen, wie etwa eine 

Geschwindigkeitsbeschränkung auf dem fraglichen Strecken­

abschni tt der Sch,.,eizer Autobahn als nicht ziel führend 

erweisen, wäre jedenfalls auch die Errichtung von Schall­

schutzbauten in Betracht zu ziehen. 

Der Bundesminister 

für Auswärtige Angelegenheiten 
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